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Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 
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Geschäftszahl: 2021-0.175.631  

Wien, 7. Mai 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5668/J vom 8. März 2021 der 

Abgeordneten Rainer Wimmer, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1. bis 7.: 

Die entsprechenden Beträge sind den Beilagen 1 und 2 zu entnehmen (alle Angaben in 

Euro). 

ZE = Zahlungserleichterung           RA = Rückstandsausweis 

Zu 8. und 9.: 

Im Jahr 2020 wurden von den Finanzämtern folgende Beträge gelöscht bzw. nachgesehen: 

Abgabenarten 
Löschungen 

(in Euro) 
Nachsichten 

(in Euro) 

Umsatzsteuer (inkl. Einfuhrumsatzsteuer) 238.799.344 2.907 

Lohnsteuer 35.098.338 0 

Einkommensteuer 91.801.734 23.300 

Kapitalertragsteuer 20.141.263 852.701 

Normverbrauchsabgabe 1.861.148 0 

Körperschaftsteuer 37.999.902 0 

Dienstgeberbeitrag (inkl. Zuschlag zum DG-Beitrag) 17.034.842 0 

Kraftfahrzeugsteuer 827.369 0 
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Verspätungszuschlag 4.020.187 443 

Geldstrafen, Zwangs-, Ordnungs- und Mutwillensstrafen 4.521.168 11.000 

Aussetzungszinsen, Anspruchsverzinsung, Stundungszinsen 13.483.994 37.342 

Pfändungsgebühr 3.201.412 97 

Säumniszuschlag 10.085.676 6.815 

Immobilienertragsteuer 168.507 0 

Gebühren (inkl. Glücksspielmonopol u. gerichtl. Eintragungsgebühren) 2.414.115 0 

Glücksspielabgabe 1.408.246 0 

Grunderwerbsteuer 75.412 0 

Übrige Abgaben 22.816.088 42.283 

Summe 505.758.742 976.887 

 

Zollämter: 

Im Jahr 2020 wurden von den Zollämtern folgende Beträge gelöscht bzw. nachgesehen: 

  
Löschungen 

(in Euro) 
Nachsichten 

(in Euro) 

Altlastenbeitrag 132.409 0 

Einfuhrumsatzsteuer 19.850.144 6.203 

Tabaksteuer 5.997.789 951.101 

Biersteuer 2.778 0 

Alkoholsteuer 58.485 29.826 

Schaumweinsteuer-Zwischenerzeugnissteuer 3 0 

Mineralölsteuer 35.546 0 

Restposition 6.736.765 53.997 

Summe 32.813.919 1.041.128 

      

Zölle 10.322.692 0 

Bei den Tabellen ergeben sich zum Teil Rundungsdifferenzen 

Zu 10.: 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 5.113 Finanzstrafverfahren abgeschlossen. Strafen nach 

dem Finanzstrafgesetz (FinStrG) wurden in Höhe von 73.763.984 Euro verhängt. Die 

Summe beinhaltet sowohl die von Verwaltungsbehörden als auch die von Gerichten 

festgesetzten Strafen. Die den Bestrafungen zugrundeliegenden Verkürzungsbeträge 

können mangels Vorliegens entsprechender elektronisch auswertbarer statistischer Daten 

aus verfahrensökonomischen Gründen nicht angegeben werden. 

Zu 11.: 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 8.600 Selbstanzeigen nach dem FinStrG erstattet. In 

756 Fällen erfolgte die Festsetzung einer Abgabenerhöhung nach § 29 Abs. 6 FinStrG. 

Die Summe dieser Abgabenerhöhungen beträgt 5.787.749 Euro. 
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Eine nähere Darstellung nach den Stufen der Abgabenerhöhungen, Summen der 

verkürzten Abgaben und Mehrergebnissen ist mangels Vorliegens entsprechender 

elektronisch auswertbarer Daten nicht möglich. 

Zu 12.: 

Die Gesamthöhe der Abgabenrückstände stieg von 31. Dezember 2019 auf 

31. Dezember 2020 um ca. 2 Mrd. Euro. Dieser Betrag wirkte sich auch in gleicher Höhe 

auf die Höhe der Stundungen/Hemmungen aus. Hinsichtlich eines detaillierten Vergleiches 

der einzelnen Abgabenarten darf auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 

Nr. 608/J vom 22. Jänner 2020 verwiesen werden. Darüber hinaus ist keine 

Aufschlüsselung nach einem etwaigen Anteil auf Grund der COVID-19-Gesetzgebung 

möglich. 

Zu 13.: 

Anhand der für automatisationsunterstützte Auswertungen zur Verfügung stehenden 

Daten besteht zwar die Möglichkeit, stichtagsbezogene Informationen bezüglich der in 

Vollstreckung befindlichen Abgaben zu ermitteln. Zur Ermittlung, ob – und insbesondere 

wann – eine betroffene Abgabenschuld im Sinne des § 211 Bundesabgabenordnung 

entrichtet wurde, wäre jedoch eine Aufrollung der Abgabenkonten in jedem Einzelfall 

erforderlich, was mit einem enormen Verwaltungsaufwand verbunden wäre. Es wird 

daher um Verständnis ersucht, dass aus verfahrensökonomischen Gründen keine 

diesbezüglichen Angaben gemacht werden können. 

 

 

Der Bundesminister: 

Mag. Gernot Blümel, MBA 

Elektronisch gefertigt 

 

Beilagen  
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